
Textliche Festsetzungen 
 
Die festgesetzte Gebäudehöhe (GH) von 8,50 m ist eine Höchstgrenze gemessen 
über der Fahrbahnoberfläche im Bereich der Längsachse der nächsten öffentlichen 
Erschließungsstraße gem. § 18 Abs. 1 BauNVO. 
 
 
 
 
 

Hinweise 
 
1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 

(das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie 
auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher 
Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der Unteren 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Vechta unverzüglich gemeldet werden. 
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde 
und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen 
nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, 
wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 

 
2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage 

treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen.  
 
3. Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen und Vermeidungsgrundsätze des § 44 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind bei der Realisierung der Planung zu 
beachten. Die Entfernung von Sträuchern und Gehölzen ist nur außerhalb der 
Reproduktionsphase von Vögeln und Fledermäusen in den Wintermonaten, Zeitraum 1. 
März bis 1. Oktober, vorzunehmen. 

 
4. Von der Landesstraße 845 gehen erhebliche Emissionen aus. Für die neu geplanten 

Nutzungen können gegenüber dem Träger der Straßenbaulast keinerlei 
Entschädigungsansprüche hinsichtlich Immissionsschutz geltend gemacht werden. 

 
5. Durch den Bebauungsplan Nr. 20 G werden die Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Nr. 20 für den vorliegenden Geltungsbereich aufgehoben. 


